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Kreisverwaltung Trier-Saarburg        Trier, 16.05.2022 
Geschäftsbereich II   Abteilung: 7 
___________________________________________________________________ 

     

BESCHLUSSVORLAGE 
(Nr. 0191/2022) 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Jugendhilfeausschuss 12.07.2022 öffentlich 

 

Konzept und Förderungsrichtlinie der Schulsozialarbeit für die Realschulen 
plus, die Integrierten Gesamtschulen und die Berufsbildenden Schulen im 
Landkreis Trier-Saarburg 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
B E S C H L U S S V O R S C H L A G :  
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt das Konzept sowie die 
Förderungsrichtlinie für die Schulsozialarbeit an Realschule plus, Integrierter 
Gesamtschule und Berufsbildender Schule im Landkreis Trier-Saarburg. 
 
 
  
 
 
S a c h d a r s t e l l u n g :  
 
Konzept der Schulsozialarbeit an Realschule plus, Integrierter Gesamtschule 
und Berufsbildender Schule im Landkreis Trier-Saarburg 
 
Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Schulsozialarbeit sowohl an allgemeinbilden-
den Schulen, die den Abschluss der Berufsreife anbieten, als auch an berufsbilden-
den Schulen. Im Landkreis Trier-Saarburg hat sich zusätzlich zu den geförderten 
Stellen der Schulsozialarbeit durch das Land, eine Stelle im Umfang von 0,65 Voll-
zeitäquivalenten (VZÄ) am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Schweich etabliert, die 
zu 100% von der Dietrich-Bonhoeffer-Stiftung Trier finanziert wird. 
 
Seit 1. Mai 2022 konnten befristet bis Mai 2023 weitere Stellen im Umfang von 2,25 
Vollzeitäquivalenten über Fördermittel des Aktionsprogramms „Aufholen nach 
Corona“ geschaffen werden. Jeweils eine Stelle im Umfang von 1,0 VZÄ konnte so-
wohl an der Realschule plus in Konz als auch in Schweich geschaffen werden. An 
der BBS in Saarburg konnte eine Teilzeitstelle um 0,25 VZÄ aufgestockt werden. Ei-
ne Übersicht über die VZÄ und die aktuellen Trägerschaften der Schulsozialarbeit im 
Landkreis Trier-Saarburg gibt die folgende Tabelle: 
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VG Schulstandort VZÄ Träger:innen 

Hermeskeil IGS Hermeskeil 1,0 Kreisverwaltung Trier-
Saarburg/Jugendamt 

BBS Geschwister 
Scholl Schule Saar-
burg, Außenstelle 
Hermeskeil 

0,5 DRK-Kreisverband Trier-
Saarburg e.V. 

Schweich Stefan-Andres-
Realschule Plus 

1,0 Kreisverwaltung Trier-
Saarburg/Jugendamt/Ref. 72 

1,0* DRK-Kreisverband Trier-
Saarburg e.V. 

Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasium (priv.) 

0,65 Dietrich-Bonhoeffer-Stiftung 
Trier 

Ruwer Ruwertalschule 
Waldrach, Realschu-
le Plus 

0,5 Kreisverwaltung Trier-
Saarburg/Jugendamt/Ref. 72 

Konz Realschule Plus 1,0 Jugendnetzwerk Konz e.V. 

1,0* 

Saarburg-Kell BBS Geschwister 
Scholl Schule Saar-
burg, Standort Saar-
burg 

0,5 Sozialwerk Saar-Mosel 
gGmbH  

0,25* 

Heimhauptschule 
Propstey St. Josef 
Taben-Rodt 

0,25 

Realschule Plus 
Saarburg  

1,0 

Realschule Plus Kell 
am See 

0,5 

* Finanzierung durch das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“, befristet bis Mai 2023 
 
Die Jugendhilfeleistung „Schulsozialarbeit“ im Landkreis Trier-Saarburg folgt der 
„Empfehlung zur Schulsozialarbeit im Land Rheinland-Pfalz“. Diese landesweite 
Empfehlung markiert die wesentlichen Eckpunkte der Jugendhilfeleistung, welche am 
Ort Schule und in Kooperation mit der Schule erbracht wird. 
 
Das vorliegende „Konzept der Schulsozialarbeit an Realschule plus, Integrierter 
Gesamtschule und Berufsbildender Schule im Landkreis Trier-Saarburg“ schärft das 
fachliche Profil für den Landkreis und berücksichtigt die gewachsene regionale 
Struktur. Darüber hinaus ist es die Grundlage für die Qualitätsentwicklung der 
Schulsozialarbeit im Landkreis. Dieses Konzept wird nach Beschlussfassung im 
Jugendhilfeausschuss auch beim Land Rheinland-Pfalz als Grundlage für die Lan-
desförderung hinterlegt. 
 
 
Förderungsrichtlinie der Schulsozialarbeit an Realschule plus, Integrierter 
Gesamtschule und Berufsbildender Schule im Landkreis Trier-Saarburg 
 
Das Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz finanziert die Schulsozialarbeit an all-
gemeinbildenden Schulen, die den Abschluss der Berufsreife anbieten, und an den 
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berufsbildenden Schulen in der Regel jährlich mit einer Summe von 30.600 Euro pro 
1,0 VZÄ. Für die Schulsozialarbeit im Landkreis Trier-Saarburg werden jährlich rund 
195.000 Euro Landesmittel zur Verfügung gestellt. Die jährlichen Kreismittel belaufen 
sich derzeit auf rund 292.000 Euro. 
 
Die „Förderungsrichtlinie für die Schulsozialarbeit an Realschule plus, Integrierter 
Gesamtschule und Berufsbildender Schule im Landkreis Trier-Saarburg“ wurde 
entwickelt, um das Verfahren zur Antragstellung und Finanzierung der 
Schulsozialarbeit transparent und verbindlich zu regeln. Sowohl die 
Förderungsrichtlinie als auch das Konzept werden Teil der 
Kooperationsvereinbarungen mit den Träger:innen der freien Jugendhilfe in einem 
weiteren Schritt sein. 
 
Der Beschluss des Konzeptes sowie der Förderungsrichtlinie ist notwendig, um diese 
zum einen beim Land Rheinland-Pfalz als Fördervoraussetzung zu hinterlegen. 
Außerdem dienen beide Dokumente als Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung 
von Konzepten für Schulsozialarbeit an Förderschulen und Gymnasien. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
- Anlage 1: Konzept der Schulsozialarbeit an Realschule plus, Integrierter 

Gesamtschule und Berufsbildender Schule im Landkreis Trier-Saarburg 
- Anlage 2: Förderungsrichtlinie für die Schulsozialarbeit an Realschule plus, 

Integrierter Gesamtschule und Berufsbildender Schule im Landkreis Trier-
Saarburg 

- Anlage 3: Empfehlung zur Schulsozialarbeit im Land Rheinland-Pfalz 
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